
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

310-4 Zivilprozessordnung (ZPO) 
 

4. Aktualisierung 2009 (1. September 2009) 
 
 
Die Zivilprozessordnung wurde durch Art. 29 des FGG-Reformgesetzes v. 17. Dezember 2008, BGBl. I  
S. 2586, mit Wirkung vom 1. September 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 23a  Besonderer Gerichtsstand für Unter-
haltssachen 

Für Klagen in Unterhaltssachen gegen eine 
Person, die im Inland keinen Gerichtsstand hat, ist 
das Gericht zuständig, bei dem der Kläger im In-
land seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 
 
§ 35a  Besonderer Gerichtsstand bei Unter-
haltsklagen 

Das Kind kann die Klage, durch die beide El-
tern auf Erfüllung der Unterhaltspflicht in Anspruch 
genommen werden, vor dem Gericht erheben, bei 
dem der Vater oder die Mutter einen Gerichtsstand 
hat. 
 
§ 53a  Vertretung eines Kindes durch Beistand 

Wird in einem Rechtsstreit ein Kind durch einen 
Beistand vertreten, so ist die Vertretung durch den 
sorgeberechtigten Elternteil ausgeschlossen. 
 
§ 78  Anwaltsprozess 

(1) Vor den Landgerichten und Oberlandesge-
richten müssen sich die Parteien durch einen 
Rechtsanwalt vertreten lassen. Ist in einem Land 
auf Grund des § 8 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz ein oberstes Landes-
gericht errichtet, so müssen sich die Parteien vor 
diesem ebenfalls durch einen Rechtsanwalt vertre-
ten lassen. Vor dem Bundesgerichtshof müssen 
sich die Parteien durch einen bei dem Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten 
lassen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
die Beteiligten und beteiligte Dritte in Familiensa-
chen. 

(2) Vor den Familiengerichten müssen sich die 
Ehegatten in Ehesachen und Folgesachen, Le-
benspartner in Lebenspartnerschaftssachen nach 
§ 661 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Folgesachen und die 
Parteien und am Verfahren beteiligte Dritte in selb-
ständigen Familiensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 8 
und des § 661 Abs. 1 Nr. 6 durch einen zugelas-
senen Rechtsanwalt vertreten lassen. 

 

neu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 78  Anwaltsprozess 

(1) Vor den Landgerichten und Oberlandesge-
richten müssen sich die Parteien durch einen 
Rechtsanwalt vertreten lassen. Ist in einem Land 
auf Grund des § 8 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz ein oberstes Landes-
gericht errichtet, so müssen sich die Parteien vor 
diesem ebenfalls durch einen Rechtsanwalt vertre-
ten lassen. Vor dem Bundesgerichtshof müssen 
sich die Parteien durch einen bei dem Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten 
lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

(3) Am Verfahren über Folgesachen beteiligte 
Dritte und die Beteiligten in selbständigen Fami-
liensachen des § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 9, 
10, soweit es sich um ein Verfahren nach § 1600e 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt, 
sowie Nr. 12, 13 und des § 661 Abs. 1 Nr. 5 und 7 
brauchen sich vor den Oberlandesgerichten nicht 
durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen. 

(4) Behörden und juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse können sich als Beteiligte für 
die Nichtzulassungsbeschwerde und die Rechts-
beschwerde nach § 621e Abs. 2 durch eigene 
Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
anderer Behörden oder juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

(5) Diese Vorschriften sind auf das Verfahren 
vor einem beauftragten oder ersuchten Richter 
sowie auf Prozesshandlungen, die vor dem Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle vorgenommen 
werden können, nicht anzuwenden. 

(6) Ein Rechtsanwalt, der nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2 zur Vertretung berechtigt ist, kann 
sich selbst vertreten. 
 
§ 93a  Kosten in Ehesachen 

… 
 
§ 93c  Kosten bei Klage auf Anfechtung der 
Vaterschaft 

… 
 
§ 93d  Kosten bei Unterhaltsklagen 

… 
 
§ 97  Rechtsmittelkosten 

(1)-(2) … 
(3) Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Fa-

miliensachen der in § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 
9 bezeichneten Art, die Folgesachen einer Schei-
dungssache sind, sowie für Lebenspartnerschafts-
sachen der in § 661 Abs. 1 Nr. 5 und 7 bezeichne-
ten Art, die Folgesache einer Aufhebungssache 
sind. 
 
§ 117  Antrag 

(1) … 
(2) Dem Antrag sind eine Erklärung der Partei 

über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, 
Einkommen und Lasten) sowie entsprechende 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Behörden und juristische Personen des öf-

fentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse können sich als Beteiligte für 
die Nichtzulassungsbeschwerde durch eigene 
Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
anderer Behörden oder juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

 
(3) Diese Vorschriften sind auf das Verfahren 

vor einem beauftragten oder ersuchten Richter 
sowie auf Prozesshandlungen, die vor dem Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle vorgenommen 
werden können, nicht anzuwenden. 

(4) Ein Rechtsanwalt, der nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2 zur Vertretung berechtigt ist, kann 
sich selbst vertreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 97  Rechtsmittelkosten 

(1)-(2) (aufgehoben) 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 117  Antrag 

(1) (unverändert) 
(2) Dem Antrag sind eine Erklärung der Partei 

über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, 
Einkommen und Lasten) sowie entsprechende 



 

 

    
 

Belege beizufügen. Die Erklärung und die Belege 
dürfen dem Gegner nur mit Zustimmung der Partei 
zugänglich gemacht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3)-(4) … 

 
§ 127a  Prozesskostenvorschuss in einer Un-
terhaltssache 

… 
 
§ 227  Terminsänderung 

(1)-(2) … 
(3) Ein für die Zeit vom 1. Juli bis 31. August 

bestimmter Termin, mit Ausnahme eines Termins 
zur Verkündung einer Entscheidung, ist auf Antrag 
innerhalb einer Woche nach Zugang der Ladung 
oder Terminsbestimmung zu verlegen. Dies gilt 
nicht für 

1.-2. … 
3. Streitigkeiten in Familiensachen, 

4.-8. … 
dabei genügt es, wenn nur einer von mehreren 
Ansprüchen die Voraussetzungen erfüllt. Wenn 
das Verfahren besonderer Beschleunigung bedarf, 
ist dem Verlegungsantrag nicht zu entsprechen. 

(4) … 
 
§ 233  Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

War eine Partei ohne ihr Verschulden verhin-
dert, eine Notfrist oder die Frist zur Begründung 
der Berufung, der Revision, der Nichtzulassungs-
beschwerde, der Rechtsbeschwerde oder der Be-
schwerde nach §§ 621e, 629a Abs. 2 oder die Frist 
des § 234 Abs. 1 einzuhalten, so ist ihr auf Antrag 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewäh-
ren. 
 
§ 234  Wiedereinsetzungsfrist 

(1) Die Wiedereinsetzung muss innerhalb einer 
zweiwöchigen Frist beantragt werden. Die Frist 
beträgt einen Monat, wenn die Partei verhindert ist, 
die Frist zur Begründung der Berufung, der Revisi-
on, der Nichtzulassungsbeschwerde, der Rechts-
beschwerde oder der Beschwerde nach §§ 621e, 
629a Abs. 2 einzuhalten. 

(2)-(3) … 
 
 

Belege beizufügen. Die Erklärung und die Belege 
dürfen dem Gegner nur mit Zustimmung der Partei 
zugänglich gemacht werden; es sei denn, der 
Gegner hat gegen den Antragsteller nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts einen 
Anspruch auf Auskunft über Einkünfte und 
Vermögen des Antragstellers. Dem Antragstel-
ler ist vor der Übermittlung seiner Erklärung an 
den Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Er ist über die Übermittlung seiner Er-
klärung zu unterrichten. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
 
 
 
 
§ 227  Terminsänderung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Ein für die Zeit vom 1. Juli bis 31. August 

bestimmter Termin, mit Ausnahme eines Termins 
zur Verkündung einer Entscheidung, ist auf Antrag 
innerhalb einer Woche nach Zugang der Ladung 
oder Terminsbestimmung zu verlegen. Dies gilt 
nicht für 

1.-2. (unverändert) 
3. (weggefallen) s 
4.-8. (unverändert) 

dabei genügt es, wenn nur einer von mehreren 
Ansprüchen die Voraussetzungen erfüllt. Wenn 
das Verfahren besonderer Beschleunigung bedarf, 
ist dem Verlegungsantrag nicht zu entsprechen. 

(4) (unverändert) 
 
§ 233  Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

War eine Partei ohne ihr Verschulden verhin-
dert, eine Notfrist oder die Frist zur Begründung 
der Berufung, der Revision, der Nichtzulassungs-
beschwerde oder der Rechtsbeschwerde oder die 
Frist des § 234 Abs. 1 einzuhalten, so ist ihr auf 
Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu 
gewähren. 
 
 
§ 234  Wiedereinsetzungsfrist 

(1) Die Wiedereinsetzung muss innerhalb einer 
zweiwöchigen Frist beantragt werden. Die Frist 
beträgt einen Monat, wenn die Partei verhindert ist, 
die Frist zur Begründung der Berufung, der Revisi-
on, der Nichtzulassungsbeschwerde oder der 
Rechtsbeschwerde einzuhalten. 

 
(2)-(3) (unverändert) 

 
 



 

 

    
 

§ 313a  Weglassen von Tatbestand und Ent-
scheidungsgründen 

(1)-(3) … 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwen-

dung: 
1. in Ehesachen, mit Ausnahme der eine 

Scheidung aussprechenden Entscheidun-
gen; 

2. in Lebenspartnerschaftssachen nach § 661 
Abs. 1 Nr. 2 und 3; 

3. in Kindschaftssachen; 
4. im Falle der Verurteilung zu künftig fällig 

werdenden wiederkehrenden Leistungen; 
5. wenn zu erwarten ist, dass das Urteil im 

Ausland geltend gemacht werden wird. 
(5) … 

 
§ 323  Abänderungsklage 

(1) Tritt im Falle der Verurteilung zu künftig fäl-
lig werdenden wiederkehrenden Leistungen eine 
wesentliche Änderung derjenigen Verhältnisse ein, 
die für die Verurteilung zur Entrichtung der Leis-
tungen, für die Bestimmung der Höhe der Leistun-
gen oder der Dauer ihrer Entrichtung maßgebend 
waren, so ist jeder Teil berechtigt, im Wege der 
Klage eine entsprechende Abänderung des Urteils 
zu verlangen. 

(2) Die Klage ist nur insoweit zulässig, als die 
Gründe, auf die sie gestützt wird, erst nach dem 
Schluss der mündlichen Verhandlung, in der eine 
Erweiterung des Klageantrages oder die Geltend-
machung von Einwendungen spätestens hätte 
erfolgen müssen, entstanden sind und durch Ein-
spruch nicht mehr geltend gemacht werden kön-
nen. 

(3) Das Urteil darf nur für die Zeit nach Erhe-
bung der Klage abgeändert werden. Dies gilt nicht, 
soweit die Abänderung nach § 1360a Abs. 3, 
§ 1361 Abs. 4 Satz 4, § 1585b Abs. 2, § 1613 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu einem 
früheren Zeitpunkt verlangt werden kann. 

(4) Die vorstehenden Vorschriften sind auf die 
Schuldtitel des § 794 Abs. 1 Nr. 1, 2a und 5, so-
weit darin Leistungen der im Absatz 1 bezeichne-
ten Art übernommen oder festgesetzt worden sind, 
entsprechend anzuwenden. 

(5) Schuldtitel auf Unterhaltszahlungen, deren 
Abänderung nach § 655 statthaft ist, können nach 
den vorstehenden Vorschriften nur abgeändert 
werden, wenn eine Anpassung nach § 655 zu ei-
nem Unterhaltsbetrag führen würde, der wesent-
lich von dem Betrag abweicht, der der Entwicklung 
der besonderen Verhältnisse der Parteien Rech-
nung trägt. 
 

§ 313a  Weglassen von Tatbestand und Ent-
scheidungsgründen 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwen-

den im Fall der Verurteilung zu künftig fällig 
werdenden wiederkehrenden Leistungen oder 
wenn zu erwarten ist, dass das Urteil im Aus-
land geltend gemacht werden wird. 

 
 
 
 
 
 
 
(5) (unverändert) 

 
§ 323  Abänderung von Urteilen 

(1) Enthält ein Urteil eine Verpflichtung zu 
künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leis-
tungen, kann jeder Teil die Abänderung bean-
tragen. Die Klage ist nur zulässig, wenn der 
Kläger Tatsachen vorträgt, aus denen sich eine 
wesentliche Veränderung der der Entschei-
dung zugrunde liegenden tatsächlichen oder 
rechtlichen Verhältnisse ergibt. 

(2) Die Klage kann nur auf Gründe gestützt 
werden, die nach Schluss der Tatsachenver-
handlung des vorausgegangenen Verfahrens 
entstanden sind und deren Geltendmachung 
durch Einspruch nicht möglich ist oder war. 

(3) Die Abänderung ist zulässig für die Zeit 
ab Rechtshängigkeit der Klage. 

(4) Liegt eine wesentliche Veränderung der 
tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse 
vor, ist die Entscheidung unter Wahrung ihrer 
Grundlagen anzupassen. 
 
§ 323a  Abänderung von Vergleichen und Ur-
kunden 

(1) Enthält ein Vergleich nach § 794 Abs. 1 
Nr. 1 oder eine vollstreckbare Urkunde eine 
Verpflichtung zu künftig fällig werdenden wie-
derkehrenden Leistungen, kann jeder Teil auf 
Abänderung des Titels klagen. Die Klage ist 
nur zulässig, wenn der Kläger Tatsachen vor-
trägt, die die Abänderung rechtfertigen. 

(2) Die weiteren Voraussetzungen und der 
Umfang der Abänderung richten sich nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts. 
 
§ 323b  Verschärfte Haftung 

Die Rechtshängigkeit einer auf Herabset-
zung gerichteten Abänderungsklage steht bei 
der Anwendung des § 818 Abs. 4 des Bürgerli-



 

 

    
 

 
 
 
 
§ 328  Anerkennung ausländischer Urteile 

(1) … 
(2) Die Vorschrift der Nummer 5 steht der Aner-

kennung des Urteils nicht entgegen, wenn das 
Urteil einen nichtvermögensrechtlichen Anspruch 
betrifft und nach den deutschen Gesetzen ein Ge-
richtsstand im Inland nicht begründet war oder 
wenn es sich um eine Kindschaftssache (§ 640) 
oder um eine Lebenspartnerschaftssache im Sinne 
des § 661 Abs. 1 Nr. 1 und 2 handelt. 
 
§ 372a  Untersuchungen zur Feststellung der 
Abstammung 

(1) Soweit es in den Fällen der §§ 1600c und 
1600d des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder in an-
deren Fällen zur Feststellung der Abstammung 
erforderlich ist, hat jede Person Untersuchungen, 
insbesondere die Entnahme von Blutproben zum 
Zwecke der Blutgruppenuntersuchung, zu dulden, 
soweit die Untersuchung nach den anerkannten 
Grundsätzen der Wissenschaft eine Aufklärung 
des Sachverhalts verspricht und dem zu Untersu-
chenden nach der Art der Untersuchung, nach den 
Folgen ihres Ergebnisses für ihn oder einen der im 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angehörigen 
und ohne Nachteil für seine Gesundheit zugemutet 
werden kann. 

(2) Die Vorschriften der §§ 386 bis 390 sind 
entsprechend anzuwenden. Bei wiederholter unbe-
rechtigter Verweigerung der Untersuchung kann 
auch unmittelbarer Zwang angewendet, insbeson-
dere die zwangsweise Vorführung zum Zwecke 
der Untersuchung angeordnet werden. 
 
§ 545  Revisionsgründe 

(1) Die Revision kann nur darauf gestützt wer-
den, dass die Entscheidung auf der Verletzung des 
Bundesrechts oder einer Vorschrift beruht, deren 
Geltungsbereich sich über den Bezirk eines Ober-
landesgerichts hinaus erstreckt. 

(2) … 
 

Buch 6 
Verfahren in Familiensachen 

 
§§ 606-661 

… 
 
 
 
 

chen Gesetzbuchs der Rechtshängigkeit einer 
Klage auf Rückzahlung der geleisteten Beträge 
gleich. 
 
§ 328  Anerkennung ausländischer Urteile 

(1) (unverändert) 
(2) Die Vorschrift der Nummer 5 steht der Aner-

kennung des Urteils nicht entgegen, wenn das 
Urteil einen nichtvermögensrechtlichen Anspruch 
betrifft und nach den deutschen Gesetzen ein Ge-
richtsstand im Inland nicht begründet war. 
 
 
 
 
§ 372a  Untersuchungen zur Feststellung der 
Abstammung 

(1) Soweit es zur Feststellung der Abstammung 
erforderlich ist, hat jede Person Untersuchungen, 
insbesondere die Entnahme von Blutproben, zu 
dulden, es sei denn, dass die Untersuchung 
dem zu Untersuchenden nicht zugemutet wer-
den kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die §§ 386 bis 390 gelten entsprechend. 

Bei wiederholter unberechtigter Verweigerung der 
Untersuchung kann auch unmittelbarer Zwang 
angewendet, insbesondere die zwangsweise Vor-
führung zur Untersuchung angeordnet werden. 
 
 
§ 545  Revisionsgründe 

(1) Die Revision kann nur darauf gestützt wer-
den, dass die Entscheidung auf einer Verletzung 
des Rechts beruht. 

 
 
(2) (unverändert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 704  Vollstreckbare Endurteile 
(1) Die Zwangsvollstreckung findet statt aus 

Endurteilen, die rechtskräftig oder für vorläufig 
vollstreckbar erklärt sind. 

(2) Urteile in Ehe- und Kindschaftssachen dür-
fen nicht für vorläufig vollstreckbar erklärt werden. 
 
§ 706  Rechtskraft- und Notfristzeugnis 

(1) Zeugnisse über die Rechtskraft der Urteile 
sind auf Grund der Prozessakten von der Ge-
schäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszuges 
und, solange der Rechtsstreit in einem höheren 
Rechtszug anhängig ist, von der Geschäftsstelle 
des Gerichts dieses Rechtszuges zu erteilen. In 
Ehe- und Kindschaftssachen wird den Parteien 
von Amts wegen ein Rechtskraftzeugnis auf einer 
weiteren Ausfertigung in der Form des § 317 
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 erteilt. 

(2) … 
 
§ 769  Einstweilige Anordnungen 

(1)-(3) … 
 
 
 
 
§ 790  Bezifferung dynamisierter Unterhaltstitel 
zur Zwangsvollstreckung im Ausland 

… 
 
§ 794  Weiterer Vollstreckungstitel 

(1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt: 
1.-2. … 
2a. aus Beschlüssen, die in einem vereinfach-

ten Verfahren über den Unterhalt Minderjäh-
riger den Unterhalt festsetzen, einen Unter-
haltstitel abändern oder den Antrag zurück-
weisen; 

3. aus Entscheidungen, gegen die das 
Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet, 
dies gilt nicht für Entscheidungen nach 
§ 620 Nr. 1, 3 und § 620b in Verbindung mit 
§ 620 Nr. 1, 3; 

3a. aus einstweiligen Anordnungen nach den 
§§ 127a, 620 Nr. 4 bis 10, dem § 621f und 
dem § 621g Satz 1, soweit Gegenstand des 
Verfahrens Regelungen nach der Verord-
nung über die Behandlung der Ehewohnung 
und des Hausrats sind, sowie nach dem 
§ 644; 

4.-6. … 
(2) … 

 
 
 

§ 704  Vollstreckbare Endurteile 
Die Zwangsvollstreckung findet statt aus Endur-

teilen, die rechtskräftig oder für vorläufig voll-
streckbar erklärt sind. 
 
 
 
§ 706  Rechtskraft- und Notfristzeugnis 

(1) Zeugnisse über die Rechtskraft der Urteile 
sind auf Grund der Prozessakten von der Ge-
schäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszuges 
und, solange der Rechtsstreit in einem höheren 
Rechtszug anhängig ist, von der Geschäftsstelle 
des Gerichts dieses Rechtszuges zu erteilen. 

 
 
 
 
(2) (unverändert) 

 
§ 769  Einstweilige Anordnungen 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Im Fall der Anhängigkeit einer auf Herab-

setzung gerichteten Abänderungsklage gelten 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 
 
 
 
 
 
§ 794  Weiterer Vollstreckungstitel 

(1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt: 
1.-2. (unverändert) 

 
 
 
 
 

3. aus Entscheidungen, gegen die das 
Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-6. (unverändert) 
(2) (unverändert) 

 
 
 



 

 

    
 

§ 798  Wartefrist 
Aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss, der 

nicht auf das Urteil gesetzt ist, aus Beschlüssen 
nach § 794 Abs. 1 Nr. 2a und § 794 Abs. 1 Nr. 4b 
sowie aus den nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 aufge-
nommenen Urkunden darf die Zwangsvollstre-
ckung nur beginnen, wenn der Schuldtitel mindes-
tens zwei Wochen vorher zugestellt ist. 
 
§ 798a  Zwangsvollstreckung aus Unterhaltsti-
teln trotz weggefallener Minderjährigkeit 

… 
 
§ 885  Herausgabe von Grundstücken oder 
Schiffen 

(1) Hat der Schuldner eine unbewegliche Sa-
che oder ein eingetragenes Schiff oder Schiffs-
bauwerk herauszugeben, zu überlassen oder zu 
räumen, so hat der Gerichtsvollzieher den Schuld-
ner aus dem Besitz zu setzen und den Gläubiger 
in den Besitz einzuweisen. Der Gerichtsvollzieher 
hat den Schuldner aufzufordern, eine Anschrift 
zum Zweck von Zustellungen oder einen Zustel-
lungsbevollmächtigten zu benennen. Bei einer 
einstweiligen Anordnung nach dem § 620 Nr. 7, 9 
oder dem § 621g Satz 1, soweit Gegenstand des 
Verfahrens Regelungen nach der Verordnung über 
die Behandlung der Ehewohnung und des Haus-
rats sind, ist die mehrfache Vollziehung während 
der Geltungsdauer möglich. Einer erneuten Zustel-
lung an den Schuldner bedarf es nicht. 

(2)-(4) … 
 
§ 888  Nicht vertretbare Handlungen 

(1)-(2) … 
(3) Diese Vorschriften kommen im Falle der 

Verurteilung zur Eingehung einer Ehe, im Falle der 
Verurteilung zur Herstellung des ehelichen Lebens 
und im Falle der Verurteilung zur Leistung von 
Diensten aus einem Dienstvertrag nicht zur An-
wendung. 
 
§ 892a  Unmittelbarer Zwang in Verfahren nach 
dem Gewaltschutzgesetz 

… 
 
§ 894  Fiktion der Abgabe einer Willenserklä-
rung 

(1) Ist der Schuldner zur Abgabe einer Willens-
erklärung verurteilt, so gilt die Erklärung als abge-
geben, sobald das Urteil die Rechtskraft erlangt 
hat. Ist die Willenserklärung von einer Gegenleis-
tung abhängig gemacht, so tritt diese Wirkung ein, 
sobald nach den Vorschriften der §§ 726, 730 eine 
 

§ 798  Wartefrist 
Aus einem Kostenfestsetzungsbeschluss, der 

nicht auf das Urteil gesetzt ist, aus Beschlüssen 
nach § 794 Abs. 1 Nr. 4b sowie aus den nach 
§ 794 Abs. 1 Nr. 5 aufgenommenen Urkunden darf 
die Zwangsvollstreckung nur beginnen, wenn der 
Schuldtitel mindestens zwei Wochen vorher zuge-
stellt ist. 
 
 
 
 
 
§ 885  Herausgabe von Grundstücken oder 
Schiffen 

(1) Hat der Schuldner eine unbewegliche Sa-
che oder ein eingetragenes Schiff oder Schiffs-
bauwerk herauszugeben, zu überlassen oder zu 
räumen, so hat der Gerichtsvollzieher den Schuld-
ner aus dem Besitz zu setzen und den Gläubiger 
in den Besitz einzuweisen. Der Gerichtsvollzieher 
hat den Schuldner aufzufordern, eine Anschrift 
zum Zweck von Zustellungen oder einen Zustel-
lungsbevollmächtigten zu benennen. 

 
 
 
 
 
 
 
(2)-(4) (unverändert) 

 
§ 888  Nicht vertretbare Handlungen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Diese Vorschriften kommen im Falle der 

Verurteilung zur Leistung von Diensten aus einem 
Dienstvertrag nicht zur Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 894  Fiktion der Abgabe einer Willenserklä-
rung 

Ist der Schuldner zur Abgabe einer Willenser-
klärung verurteilt, so gilt die Erklärung als abgege-
ben, sobald das Urteil die Rechtskraft erlangt hat. 
Ist die Willenserklärung von einer Gegenleistung 
abhängig gemacht, so tritt diese Wirkung ein, so-
bald nach den Vorschriften der §§ 726, 730 eine 
 



 

 

    
 

vollstreckbare Ausfertigung des rechtskräftigen 
Urteils erteilt ist. 

(2) Die Vorschrift des ersten Absatzes ist im 
Falle der Verurteilung zur Eingehung einer Ehe 
nicht anzuwenden. 
 

Buch 9 
Aufgebotsverfahren 

 
§§ 946-1024 

… 
 

vollstreckbare Ausfertigung des rechtskräftigen 
Urteils erteilt ist. 
 
 
 
 
 

 
 


